
 

Antragsteller/Veranstalter Welzow, den……………………….. 
 
…………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………… 
 
 
Stadtverwaltung Welzow 

FB Bau / Ordnung / EAW 

Poststr. 8 

03119 Welzow 

 

 

Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines  

  Lagerfeuer      Osterfeuer (Traditiosfeuer)   

gemäß § 7 Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Datum  

1.2 Dauer  von:                                      Uhr bis:                                   Uhr 

1.3 Größe des Feuers Durchmesser                        m Höhe                                 m 

1.4 Ort/Ortsteil  
 

1.5 Straße, Hausnummer 
(ggf. Flur, Flurstück oder nähere 
Beschreibung) 
 

 
 

1.6 Angaben des Verantwortlichen am Abbrenntag (Der Verantwortliche muss ab dem 
Zeitpunkt des Aufschichtens des Brennmaterials ständig erreichbar sein!) 

Name, Vorname  

Telefonnummer  

 

2. Angaben zur Veranstaltung 

2.1 Die Veranstaltung ist         öffentlich      privat 

2.1.1 Nur bei öffentlichen Veranstaltungen   



Erfolgt der Ausschank von alkoholischen Getränken?         ja      nein 

Werden Tonbandwiedergabegeräte zur Beschallung 
im Freien verwendet?         ja      nein 

Wenn ja, Angaben zur Zeitdauer von …… ….Uhr bis …………..Uhr 

2.1.2 Wird das aufgeschichtete Brennmaterial am Tag 
vor dem Abbrenntermin bewacht?         ja         nein 

Wenn ja, Telefonnummer der Bewachungsperson  

 

3. Sicherheitsabstände 

3.1 Abstand zu Gebäuden 
                                                              
m 

3.2 Abstand zu Waldflächen und Heiden   
                                                              
m 

3.3 Abstand zu landwirtschaftlichen Nutzflächen 
                                                              
m 

3.4. brennbarer Bodenbewuchs         ja         nein 

 

Es ist bekannt, dass das Brennmaterial erst am Tag des Abbrenntermins am Abbrennort 
aufgeschichtet werden darf. 
 
Es ist bekannt, dass der Antragsteller im Falle des Entzündens des Feuers vor dem 
Abbrenntermin die Bewachung des kontrollierten Abbrennens in eigener 
Verantwortung, d.h. durch eigenes Personal, zu organisieren hat. 
Das Ablöschen des Feuers durch die Freiwillige Feuerwehr Welzow erfolgt 
grundsätzlich nicht. Für den Fall, dass sich der Veranstalter für das Ablöschen der 
Freiwillige Feuerwehr Welzow bedient, zieht dies eine Kostenersatzpflicht nach sich.    
 
 
Unser Verein ist gemeinnützig   ja    nein 
(Der Nachweis der Gemeinnützigkeit wird in Kopie beigelegt.) 
 
Eintrittsgelder werden erhoben   ja    nein 
 
 
 
…………………………………………… 
Unterschrift des Antragstellers 
 
 
Zustimmung des Grundstückseigentümers ** 
 

Name, Vorname  
 

Anschrift 
 
 
 
 

 

Unterschrift des 
Grundstückseigentümers 

 

 


